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Sets, 2. September 1938

Anzeigen werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen. —— Preis fiir
die viergespaltene Millimeterzeile 6 Neichspfennige

Zurzeit ist Preisliste Sir. 5 gültig

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Nothe & Politt in Oels

Verantwortlich für den Textteih Kreisoberinspektor
Walter Bellingz für Anzeigen Gustav Schatz,

beide in Oels. D. A. Il. Vierteljahr 1938 420

76. Jahrgang

Amtlicher Teil

Bekanntmachungeu des Landrats

J nha lt su erze ich n ls: Erfassung der Wehrpflichtigen des Geburtssahr-

ganges 1910 und der aus Ostpreuszen in das übrige Reich oerzogenen

Wehrpflichtigen des Geburtsjahrganges 1913 6. 115 —- Adolf-Sitten

Spende der deutschen Wirtschaft S.115 -— Abbrennen der Bodendeclen

in Korbweideniulturen 6. 116 —— Viehseuchenpolizeiliche Anordnung 6. 116

—- Veurlaubung von Rreisschulrat Beyer S.116 — Belanntmachimgen

anderer Behörden 6. 116. '
M

Abt. Wehr· Oel-s, ben 25. August 1938

Erfassung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrgangs 1910 unb

der aus Ostprcufzen in das übrige Reich verzogenen Wehr-

pflichtigcu des Geburtssahrgangs 1913.

RdsErl. d. nimm. v. 11. 8. 1938 —- I Rb 979/38—500.

(1) Jn Ergänzung des RdErl v. 12. 7. “1938 —- I. lib 740/

38—500 (?)isJJi-BliV. S. 1179) unb der Ziff. "II Abs. 4 des deErL

v. 26. 7. 1938 —— l Rh 020/38—500 (Rs).liBli-V. S. 1273) wird

wegen Erfassung der Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes

folgendes angeordnet:

(2) Die Angehörigen des Reichsarbeitsdieustes (RAD.) wer-
den durch bie ZJiA«D.-«Meldeämter erfaßt, auch wenn sie nicht

in geschlossenen Unterkiinften untergebracht sind und demzu-

folge der polizeilichen Mel-depflicht unterliegen. Die TRAD-
AJieldeämter veranlassen, »daß die von ihnen durchgeführte Er-
fassung der nicht in Unterkiinften untergebrachten Wehrpflich-
tigen der polizeilichen Mel-debehörde bekanntgegeben werben.

——.—---

Oels, den 25. August 1.938

Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft

RdErl. b; RtlJidJ. v. 10. 8. 1938 — V W II 5/38—9337.

Nachstehende Anordnung bes StdF. v. 1. 6. 1938 nebst den
Durchf.-Bestimnningeu zur Kenntnis und Beachtung.

An die uachgeordneten Behörden, Gemeinden, Gemeinde-ver-
bände und sonst. Körperschaften des öffentl. SJiechts.

— ·Eli-MIBlV. S. 1324n.

 

L. 5.

Anlage.

Der Stellvertreter des Führers. München, den 1. 6. 1938.

Sammelverbot zugunsten der Adolf-Hitler-Spende

der deutschen Wirschaft.

(-) Die Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirschaft wird ab
1. 6. 1938 auf ein Jahr weitergeführt.

(2) C‘ch verbiete hiermit ausdrücklich allen Angehörigen nnd

Dienst tellen der Partei, ihrer Gliederungen nnd angeschlossenen

Verbande, Sammlungen oder sammlungsähnlichen Veranstal-
tungen bei den Unternehmen der deutschen Wirtschaft durch-
anführen oder durchführen ‚'u lassen. Ueber die Adolf-Hitler-
Spende der deutschen Wirtschaft verfiigt der Führer. Das Er-  

gebnis der Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft darf
keinesfalls durch andere Sammlungen nnd Werbungen geschmä-
lert werben.
„(3) Die Durchs-Best-immungen dieses Sammelverbotes er-

laßt mein Stabsleiter.

Der Stellvertreter des Fiihrers.- SJJiünchen, den 1. (3. 1938.

Stabsleiter.

Durchf.-Bestimmungeu zum ,,Sammelverbot zugunsten der

Adolf-Hitler-Spendc der deutschen Wirtschaft« des Stellv. des

Führers v. 1. (s. 1938.

_‚1. (n) Die an der Adolf-.L)itle -·Speude der deutschen Wirt-
schaft beteiligten Unternehmen erhalten eine Bescheiuiguung
Die Bescheimsguug ist in gelbem Druck gehalten.

(-.-)-Aus3er der Bescheinigung wird eine Plakette ausgegeben.
Die Platette ist auf gelbem Grund gedruckt.

(-) Die Bescheiuigimgeu unb Plaketteu des Spen«den·ashres
1937/38 (grüner Druck) verlieren am .15. 8. 1938 ihre ( iilttg-
keitss Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt miissen die grünen
Plaketten von den Schanfensteru, Biirotiiren usw. entfernt sein.

2. Das Sammelverbot ersaszt Geld- unb Sachspenden unb
geldwerte Leistungen, gleich in welcher Form sie erhoben wer-
den (Werbung von Patenfchafteu, fördernder Mitglieder u. ä.,
Vertrieb von Gegenständen, insbesondere "Bücher, Broscl)iiren,
Zeitschriften, Kalender usw.).

3. (1) Nicht unter das »Sammelverbot zugunsten der Adolf-
Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft« fallen alle Beiträge
und Leistungen, die sich für Mitglieder der NSDAP. und Au-
gehörige ihrer Gliedernngen aus Anordnungen des Reichs-
schatzmeisters ergeben.

(2) Das Winterl)ilfstverl, die Reichswinterhilfclotterien und
die Reichslotterieu für Arbeitsbeschasfung fallen ebenfalls nicht
unter das ,,Sammelvcrbot zugunsten der Adolf-Hitler-Spende
der deutschen Wirtschaft«.

4. (1) Alle Einzelabmachungeu mit den für eine Beteiligung
an der Adolf-Hitler-Spende der dentchesn Wirtschaft in Be-
tracht kommenden Unternehmen und · liederungen der gewerb-
lichen Wirtschaft sind ungiiltig. Neue Abmaehungen, die die
Unternehmen von der Beteiligng an der Spende abhalten
könnten, sind verboten, dgl. Abmachungen mit den Gliederun-
gen der gewerblichen Wirtschaft, die die letzteren in der Mit-
arbeit an der Adolf-Hitler-Spen·de der deutschen Wirtschaft
behindern könnten oder in Widerspruch zu den für diese Spende
geltenden Bestinnnuugeu stehen.

(2) Eingrisfe oder Maßnahmen hinsichtlich der Durchführung
der Spende, für bie allein das Kuratorium der Adolf- Hitler-
Spende. der deutschen Wirtschaft, Berlin NW 87, Lessiugstr. 1,
zuständig ist, sind untersagt.
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O els, den 1. September 1938

Abbrennen der Bodendecken in Korbweidenkulturen.

RdErL b. RMsEUL b. 1. 8. 1938 — II A 3—3364 —-

Aus der Anwendung des § 14 der Naturschutzverordnung
vom 18. 3. 1936 haben fich dadurch Schwierigkeiten ergeben,
daß die Vorsgxikt des Abs. 1 auch auf das Abbrennen der Bo-
densdecke in i« enkulturen angewandt und daß als Voraus-
setzung für die Anwendung des Abs. 2 eine ausdrückliche be-
hördliche Anordnung zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung
in Weidenkulturen verlangt wird.
Die wachsen-de Bedeutung der Weidenkulturen erfordert eine

weit ehende Leistungsxteigerung Diese hängt aber sehr wesent-
lich von ab, dan ne en den üblichen Kulturmaßnashmen auch
die Schädlingsbe ämpfung ordnungsgeinäß durchgeführt wird.
Als einzig wirLkzgames Mittel für die Berniclztnng des Weiden-
todes, der die s eidenkulturengehr ftark schä igen kann, kommt
das Abbrennen der Bodende e im Frühjahr in Frage. Zu
welcher Zeit die Bodensdecke in Weisdenkulturen abgebrannt wer-

L. 4.

den kann und soll, gängt von den Witterungsverhältnissen und.
dem Fortschreiten er Be etation ab. Jedenfalls kann es i
feuchten Jahren erforderli werden, daß auch über den 15. 3.
oder den 1. 4. hinaus das Abbrennen der Bodendecke tattsin-
den muß. Jn den Fällen, in denen das zustäusdige Plan en-
fchutzamt die saclliche Notwendigkeit über diesen Zeitpunkt in-
aus festgellh ersuche irg, auf einen Antrag hin diese Schäd-
lingsma na« men nach 14 A s. 2 der Naturschutzverordnung
zuzulassen. .»ierzu bedarf es, wie in meinem Erlaß vom 16. 4.
1937 ausgeführt wurde, keiner Verordnung. Ich halte es je-
do für ZweckmäßiK daß dem Pflanzenschutzamt und etwaigen
sonti en lntragste ern ein schriftlicher Bescheid gegeben wird.
Den elangen des Naturschutzes nnd der Jagd kann dadurch
Rechnung getragen werden, daß die Weidenanlagen vor dem  

Abbrennen unter Aufsicht der nachgeordneten Behörde durch-
getrieben werden-

Jch ersnche, die nachgeordneten Behörden von diesem Erlaß
zu unterrichten. Der Reichsforstminister hat diesem Erlaß zu-
gestimmt.

Veröffentlicht.

Der Landrat

is-

L. 4. O e l s, den 1. September 1938

Viehfeuchenpolizeiliche Anordnung

Die Maul- und Klauenseuche ist amtstierärztlich neu fest-
gestellt worden:

am 26. 8. 1938 in Zcfsel und Sperlingsluft und

am 30. 8. 1938 in Darunter-.

Zum Sperrbezirk habe ich Zessel, Sgerlingslust und Dämmer
erklärt. Für das Sperr ebiet gelten « ie Bestimmungen meiner
viehseuchenpolizeilichen lnorsdnnng vom 6. Januar 1938 —-—
Kreisblatt Seite 1 und 2.

Die Abheilun der Maul- und Klanenseuche ist in Schicker-
min, Buchenwal e, Weidenfließ und Schmollen festgestellt und
die Desinfektion abgenou«1men worden. Die über diese Orte
sverhängten Sperrmaßnahmen habe ich aufgehoben.

L. II. 325 Oels, den 29. August 1938

Kreisschnlrat Beher ist in ider Zeit vom 26. August bis
22. September 1938 zur Ableistung einer Wehrmachtsübung
beurlaubt. Mit der Vertretung hat der Herr Regierungsprä-
ydent in Breslan Herrn Kreisskhulrat Malchartzeck in
iamslau beauftragt.

Der Landrat

Bekanntmmhungen anderer Behörden

B r e s l a u, den 80· August 1938

Der Plan über die Herstellung einer unterirdischen Tele-
raphenlinie in Oels, Schles. in der Wartenberger Straße vom

— runsdstück Stadtsäle bis zum Oelsbach liegt vom 5. Septem-
ber ab vier Wochen beim Postamt in Oels, Schles. ans.

Telegraphenbauamt.

Witterungsvorhcrfage

für die Zeit vom l. bis 10. September 1.938

. Herausgegeben von der Forschungsstelle für langfristige

Witternngsvorhersage des Reichswetterdienstes in Bad

Homburg v. d. H.

Fu den nächsten Tagen im größten Teile Deutschlands Wet-
ter essernng, Nachlassen der Niederschläge von Nordwesten her
ortschreitende Aufheiternug, im Llpengebiet jedoch zeit- nnd
tellensweise stärkere Niederschläge. Jm ganzen Reichsgebiet
kühl.
Jn der nächsten Woche unbeständige Witterung mit anfäng-

lich lhäufigen Schmierniederschlägem jedoch im allgemeinen
nicht unfreundlich, schwankende Temperaturen, für die Jahres-
zeit aber meist kühl.
Jn der Ostmark sowie in Schlesien können in der nächsten

Woche von neuem stärkere Niederschläge auftreten.
Gesanitsonnens eindauer in den nachsten zehn Tagen im

ganzen Reich mei tenorts unter siebzig Stunden.


